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12.03.2026 – Gemeinderat

20.03.2026 - Jagdgenossenschaft



Naturverjüngung im Forstbetrieb

Naturverjüngung ist die natürliche Erneuerung des Waldes aus 
dem vorhandenen Altbestand heraus – ohne Pflanzung, dafür 

mit hoher ökologischer Stabilität, geringem Aufwand und 
optimaler Anpassung an den Standort.



Kernelemente der Naturverjüngung
•Herkunft aus dem Altbestand
Die jungen Bäume stammen genetisch von den Bäumen, die bereits im Wald stehen. Dadurch bleibt der standortangepasste 
Genpool erhalten.

•Natürliche Ausbreitung
Die Verjüngung erfolgt durch:

• Samenfall (z. B. Buche, Fichte, Eiche)
• Stockausschläge oder Wurzelbrut (z. B. Birke, Espe, Hainbuche)

•Geringer Pflege- und Kostenaufwand
Keine Pflanzkosten, weniger Pflegeeingriffe, da die Natur die „Arbeit“ übernimmt.

•Hohe ökologische Stabilität
Naturverjüngte Bestände sind oft widerstandsfähiger gegen Trockenheit, Schädlinge und Sturm, weil sie:

• standortangepasst sind
• eine natürliche Mischung aus Baumarten und Genetik aufweisen
• sich an Mikrostandorte optimal anpassen

•Förderung der Biodiversität
Durch unterschiedliche Keimbedingungen entstehen vielfältige Strukturen, die Lebensräume für viele Arten bieten.



Bedeutung für den Gemeindewald

Für kommunale Wälder wie in Siesbach ist Naturverjüngung besonders wertvoll, weil sie:

•nachhaltig und kosteneffizient ist

•den langfristigen Waldumbau hin zu klimaresilienten Mischwäldern unterstützt

•die Identität des lokalen Waldes erhält

•weniger Eingriffe und damit mehr Ruhe für Natur und Erholungssuchende bedeutet

•rechtlich und fördertechnisch oft bevorzugt wird 
(z. B. in klimaangepasstes Waldmanagement / Landesforststrategien)



Wir werden in Siesbach aber hier und da auch in den großen 
Fichtenblöcken Mischbaumarten pflanzen müssen, damit wir nicht 
wieder Fichtenreinbestände erhalten. 

Diese müssen ggfls. etwas geschützt werden, 

durch die Bejagung soll der Schutz aber in 
vertretbaren Maß bleiben, 

z.B. ein bis zweimal jährlich mit einem 
natürlichen Verbißschutzmittel wie Trico.

Größere Zäune sollen vermieden werden.





Die Ortsgemeinde Siesbach ist Eigentümerin von rund 255 ha Waldfläche.

Als Waldeigentümerin ist sie gemäß § 11 Landeswaldgesetz Rheinland-Pfalz (LWaldG) und

§ 1 und § 11 Bundeswaldgesetz (BWaldG) verpflichtet, den Wald nachhaltig, stabil und artenreich zu erhalten und 
seine Funktionen für Klima, Wasserhaushalt, Biodiversität, Erholung und Wirtschaft zu sichern. Diese Verpflichtung 
ist nicht delegierbar.
Die Gemeinde trägt die Verantwortung – und muss handeln, wenn der Waldzustand gefährdet ist.

Landeswaldgesetz:
§5 Abs. 1 Nr. 8
Hinwirken auf Wilddichten, die das waldbauliche Betriebsziel grundsätzlich ohne Maßnahmen der  Wildschadensverhütung 
erreichen lassen.

Landesjagdgesetz §2 Abs. 4
Das Gesetz soll dazu beitragen, Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung 
durch das Wild zu vermeiden.



Die OG Siesbach erhält seit 2022 jährlich 25.000 € als Förderung  // bei 
Nichteinhaltung der Kriterien muss die komplette Zuwendung zurückgezahlt 

werden!!! (aktuell > 100.000 Euro)



Zielsetzung

Die Ortsgemeinde Siesbach und die Jagdgenossenschaft Siesbach verfolgen das gemeinsame Ziel, 
den Gemeindewald und die im Privatbesitz befindlichen Waldflächen so zu bewirtschaften, dass 

diese langfristig stabil, klimaresistent und wirtschaftlich tragfähig bleiben.

Eine artenreiche Naturverjüngung ist dafür unverzichtbar.

Die Jagdpächter und Jagdausübenden leisten durch ihr jagdliches Handeln einen 
unverzichtbaren Beitrag dazu, dass junge Bäume ohne flächendeckende 

Schutzmaßnahmen aufwachsen können.



Thesen

Unsere Bäume bekommen Probleme mit Hitze, Trockenheit, Sturm.

Ein „Waldumbau“ ist dringend erforderlich – gelingt wirtschaftlich nur 
durch Naturverjüngung.

Eine unkontrollierte Jagdausübung stellt eine Veruntreuung von 
öffentlichem Eigentum dar!

Die Jagdausübenden müssen dahingehend 

geschult werden, dass sie 

die waldbaulichen Zielsetzungen unterstützen.  



Gemeinsame Zielsetzung

Jagdpächter/Jagdausübende verpflichten sich, die Jagdausübung so zu 
gestalten, dass eine standortgerechte und artenreiche Naturverjüngung

– mit besonderem Augenmerk auf die Hauptbaumarten Eiche, Buche, 
Douglasie, Tanne, Bergahorn und Fichte –

ohne flächendeckende Schutzmaßnahmen aufwachsen können.



Gemeindewald 

ca. 255 Hektar Waldfläche

Schwerpunkt der 
Waldentwicklung liegt 
aktuell im Nordbereich



Zustand des Gemeindewaldes

Der Gemeindewald zeigt einige Stellen mit Verbesserungsbedarf

Prinzipiell stellt die Eigenbewirtschaftung des JB Siesbach-Ost eine Verbesserung 
für die Waldbewirtschaftung dar – es gibt aber noch deutlich Luft nach oben.

Zuviel Verbiss im Bereich der Stierwiese



Wenn Naturverjüngung ohne Schutzmaßnahmen nicht möglich ist, 

muss die Jagdausübung angepasst werden.

Dies umfasst:

 Erhöhung des Abschusses

 Anpassung der Jagdmethoden

 Schwerpunktbejagung in Problemzonen

 Reduktion von Fütterungen und Ablenkungsfütterungen

 Verpflichtende Zusammenarbeit mit dem Revierförster

 Dokumentation der Wildschäden und Verjüngungssituation

Die Gemeinde ist nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, diese Maßnahmen einzufordern.

Eigentümerrecht: Die Gemeinde und die Jagdgenossenschaft bestimmen die Bedingungen 

der Jagdausübung.



Empfohlene Maßnahmen (Ausschuss für Forst- und Jagdangelegenheiten) 

für die Bejagung im Gemeindewald:

1. Abstimmung der grundsätzlichen jagdlichen Aktivitäten mit dem Revierförster

2. Festlegung der Kirrungen nach Rücksprache mit dem Revierförster

3. Aktuell: Schwerpunktbejagung im Nordteil (Säuheinrichsbruch)

4. Abstimmung der Positionen für die Ansitze mit dem Revierförster

5. Flexibilität der Jagdausübenden bei dringendem Handlungsbedarf

6. 2 revierübergreifende Drückjagden pro Jahr

7. kein Anlocken der Wildtiere in den Wald !!!

8. Keine Jagd auf der „Stierwiese“ Ruhezone – hier kann das Wild fressen

9. Kein Schuss an Salz-Lecksteinen

10. Teilnahme am Lehrgang „Wildökologie – Waldjäger“ empfohlen (verpflichtend?)



Hohe Wildbestände

Kranke Wälder

Erkennen der 
Wildschäden

8.-10. Mai 2026 in 
Lindelbrunn, Pfalz

oder // und

Örtliche Fortbildung
Organisieren!!!! 



Die Ortsgemeinde und die Jagdgenossenschaft Siesbach legen folgende Grundsätze fest:

1. Ziel ist eine standortgerechte, artenreiche Naturverjüngung ohne flächendeckende 

Schutzmaßnahmen.

2. Die Jagdausübung ist so anzupassen, dass dieses Ziel erreicht wird.

3. Die Jagdpachtverträge werden entsprechend angepasst, u. a. durch:

o klare Verpflichtungen zur waldverträglichen Jagd

o regelmäßige gemeinsame Revierbegehungen

o Dokumentation der Verjüngungssituation

o Konsequenzen bei Nichterfüllung

4. Eine Reduzierung der Jagdpacht ist möglich und sachlich gerechtfertigt, wenn dies 

notwendig ist, um Pächter zu gewinnen, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Die Ortsgemeinde Siesbach erfüllt damit ihre gesetzlichen Pflichten aus Wald- und Jagdrecht.



Fragen ?


